
 
 
 

          
 
 

 
 
 

Zuschuss für Durchführbarkeitsstudien bis 37.500 Euro 
Produkte oder Verfahren, die neu entwickelt oder verglichen mit dem Stand der Technik wesent-
lich verbessert werden sollen, beinhalten regelmäßig noch technische Realisierungsrisiken, die 
den Erfolg in Frage stellen. Daher ist es wichtig, aus attraktiven Ideen ein Produktkonzept zu 
finden, das von der Entwicklung aufgegriffen, durch Testverfahren erprobt und mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zum Produkt- und Verfahrenserfolg geführt werden kann. 

Durchführbarkeitsstudien sind eine bewährte Maßnahme, um im Vorfeld die grundsätzliche 
Machbarkeit von Produkten und/oder Verfahren sowie der erforderlichen Ressourcen abzuklä-
ren. Die damit verbundenen Kosten können im Rahmen der Technologieförderung des Landes 
bezuschusst werden. Die Ergebnisse von Durchführbarkeitsstudien sind zudem regelmäßig die 
Basis weiterführender Förderungen von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit Landes-, 
Bundes- oder EU-Mitteln. Eine Vielzahl erfolgreicher Projekte in rheinland-pfälzischen Unter-
nehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Medizin- und Umwelttechnik, der Chemie- 
und Verfahrenstechnik etc. wurden mit geförderten Durchführbarkeitsstudien angestoßen. Die 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz bietet mit einem vereinfachten Antragsverfahren 
eine Förderentscheidung innerhalb von vier Wochen an. 

Förderbeispiel: 

1. Antrag stellendes Unternehmen ist Hersteller von Analyse-Geräten für die Medizintechnik 
und beschäftigt 65 Mitarbeiter. 

2. Das Unternehmen verfügt in der rheinland-pfälzischen Betriebsstätte über die personellen und 
technischen Ausstattungen für die Entwicklung und Produktion. 

3. Es gibt eine Idee für eine Neuentwicklung mit guten Marktaussichten. 
4. Im Rahmen einer Durchführbarkeitsstudie sollen verschiedene Lösungsvarianten auf deren 

grundsätzliche technische Machbarkeit hin überprüft werden (erste Skizzen und Berechnung; 
Grobentwurf; Patentrecherchen; Diskussion und Auswertung der Ergebnisse). 

5. Das Unternehmen kalkuliert Personalkosten in Höhe von 46.200 Euro (es wurden je nach 
Mitarbeiterqualifikation die Stundenpauschalen von 55, 44 oder 33 Euro angesetzt). Die Pro-
jektlaufzeit beträgt 3 bis 4 Monate. 

6. Für spezielle Fremdleistungen (Patentrecherche; Hochschule) werden 13.800 Euro kalkuliert. 
7. Die ISB bewilligt einen Zuschuss von 37.500 EUR, entsprechend 75 % der förderfähigen 

Kosten von max. 50.000 Euro. Der Zuschuss ist nicht rückzahlbar. 

Zur Klärung von Förderfragen und Fragen der Antragstellung stehen wir telefonisch oder im per-
sönlichen Gespräch gerne zur Verfügung. Die Antragsunterlagen „Durchführbarkeitsstudie“ 
können auf der Internetseite der ISB abgerufen werden (www.isb.rlp.de→ Wirtschaft→ For-
schung und Entwicklung (InnoTop)→ Antrag-Durchführbarkeitsstudie). 

Angela Haag 06131 6172-1303 angela.haag@isb.rlp.de 
Jörg Bunzel 06131 6172-1304 joerg.bunzel@isb.rlp.de 
Valerius Rodwald 06131 6172-1354 valerius.rodwald@isb.rlp.de 

Arthur Racinowski 06131 6172-1331 arthur.racinowski@isb.rlp.de 
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